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samtliche Mitglieder der beteiligten freigeistigen Verbcinde
und auch noch nicht organisierte Gesinnungsgenossen Zu-
tritt. Wir erwarten eine zahlreiche Beteiligung und verweisen
dabei auf die vorn angefiihrte Liste der Verhandlungen.

Wihrend wir uns letztes Jahr in Bern mit der Delegierten-
versammlung begniigten, fanden wir es fiir gut, diesmal auch
eine dffentliche Versammlung zu veranstalten. Nicht weil
die ,Schildwache“ in véllig unbegriindeter Weise den Schweizer
Freidenkerbund eine , dunkle Bewegung “ nennt, sondern weil
wir weitern Kreisen, Freunden und Gegnern unserer Be-
strebungen, Gelegenheit geben wollen, uns zu hoéren und mit
uns zu sprechen, fiir oder gegen uns.

Die Vortragsthemen sind aktueller Natur und diirften aus
diesem Grunde einem starken Interesse begegnen.

Endlieh mdchten wir vom Vorstand des Schweizerischen
Freidenkerbundes aus die Gesinnungsgenossen von Olten und
Umgebung bitten, an der Versammliung am Vormittag recht
zahlreich zu erscheinen, um als jetzt noch vereinzelte und
nicht organisierte Krafte mit der Organisation Fithlung zu
zu gewinnen.

Freunde, heute bieten wir euch im Geiste die Hand, aber
hoffend, dies am 3. Juni in Olten in Wirklichkeit tun zu kdnnen!

Staat und Kirche.
(Fortsetzung.) (s. auch Nr.3—6 ds. Bl.)
§ 6. Der staatliche Schutz der Religionsgesellschaiten. Die
Kirchenhoheit dussert sich, wie wir gesehen haben, den grossen

christlichen Bekennerschaften gegeniiber vor allem als staat-

licher Schutz der Religionsgesellschaften. Dieses Jus advoca-
tiae, das staatliche , Schutzrecht®, hat seine Wurzeln in der
mittelalterlichen Kirchenvogtei, wie sie durch Kénige und Kaiser
ausgeiibt wurde. Was heute davon iibrig geblieben ist, sind
nur noch Reste jenes mittelalterlichen Kirchenstaatstums und
Staatskirchentums. So versteht man in den Staatsverfassungen
der Gegenwart unter der Advokatie die Gesamtheit der staat-
lichen Massnahmen, in welchen der Staat durch Forderung
und Schuts des Kirchenwesens die Anerkennung von dessen
Bedeutung fiir das Volksleben und Staatswohl auszudriicken
bestrebt ist. Die einzelnen Ausserungen des staatlichen Schutzes
sind auf sehr verschiedenen Gebieten der Beziehungen zwischen

Dr. Otto Borngriber".
(Aus der Gedenkrede, gehalten in der ,Vereinigung Angehoriger krieg-
filhrender Staaten unter Leitung und Anschluss von Neutralen“
am 25. Oktober 1916 in Ziirich, Schweizerhof,
von R. Edelstein-Friedmann.)

Otto Borngriber ist nicht mehr! Verstummt ist der Mund, der ge-
waltige Werte in edle Musik zu giessen wusste, erloschen das Auge, das
in schoner Aufwallung erblitzte, erkaltet das Herz, das treue, das redliche,
das fiir alle durch die Gegenwart Leidenden so unruhvoll und dabei so
warm_geschlagen hatte. )

Dieser Mund, es war der Mund eines Dichters, und herrliche, tief-
tragische Idealgestalten erwuchsen aus ihm zu ausdrucksvollem Leben.
Dies Auge, es war das Auge eines Bildners, das Welt und Dinge mit fast
zértlicher Unbefangenheit in sich aufnahm; und doch war, was es von
sich strahlte, noch schoner als was es empfing. Dies Herz aber, es war
das Herz eines Schopfers, das gleiche Liebe fiir alle Geschopfe trug, ein
Herz, das Schopferwonnen fiihlen durfte, dem aber auch Schopferleid
nicht erspart blieb.

Und so schritt er gleich einer Feuersdule denjenigen voran, die aus
dem ndéchtlichen Dunkel dieser Daseinswiiste den Weg in das gelobte
Land der Friedensverheissung zu finden suchten. Und da warf sich ihm
auf seinem Fiihrerwege der Weltkrieg als ein Hemmnis entgegen, der
Krieg, der von so Vielen als ein Erneuerer und Erwecker gepriesen wird.

Borngraber aber hatte schon lange vorher Erneuerung und Erweckung
an sich erprobt und erfahren, und er nahm diesen Krieg als eine an ihn
selbst gerichtete Herausforderung auf, sein Denken und Dichten in Tun
und Leben umzuschmieden. Dieser Krieg hat sich als ein Priifstein be-
wihrt, zu erweisen, was an den Menschen echt und was Talmi war. Als
triigerisches Rauschegold erwies sich das lirmende Treiben der Poeten im

*) Mit Riicksicht auf den Raum musste dieser Nachruf erheblich gekiirzt werden.
Die Schriftleitung.

Staat und Kirche gelegen; sie beziehen sich auf den besonderen
strafrechtlichen Schuts der Kirchen, auf die Gewidhrung dusser-
licher Staatshilfe an die Kirchengesellschaften, auf die Beriick-
sichtigung des Kirchenwesens im dffentlichen Leben, auf die
Ausbildung der Geistlichen und endlich auf das Verhiltnis
der Kirchenverfassung zur staatlichen Rechtsordnung.

1. Der strafrechtliche Schuts der Kirchen und Religions-
gesellschaften soll den Religionsfrieden, die Ehre der Kirchen,
die Ordnung und Sicherheit der Kultusiibung und das kirch-
liche Vermogen gegen Beeintrichtigung schiitzen. So werden
unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten fiir strafbar er-
klart: Gottesldsterung, Beschimpfung, Unfugveriibung, Hinde-
rung der personlichen Gottesdienstausiibung, Verhinderung oder
Storung des Kultus, Stérung des Gréberfriedens, Kirchendieb-
stahl, Sachbeschadigung an religiosen Gegenstinden, Brand-
stiftung an Kultusgebiuden etc.

2. Die Gewahrung dusserlicher Staatshilfe tritt auf erstens
als Zuwendung vermdogensrechilicher Vorteile, zweitens als
Verleihung der brachium saeculare, des weltlichen Arms.
— a) In ersterer Beziehung haben alle Staatsverfassungen, die
staatskirchen-rechtliche Bestimmungen enthalten, denbesoncleren
Schuts des Kirchenvermdgens garantiert, insbesondere den
verfassungsmassigen Ausschluss von Sikularisationen, d. h.
widerrechtlichen Einziehungen von Kirchengut durch den Staat.
Der staatliche Schutz des Kirchenvermdgens kommt, abgesehen
von den Eirchlichen Steuerprivilegien, weiterhin unmittelbar
zum "Ausdruck in der Dotation der Kirche aus Staatsmitteln,
wobei die einzelnen Leistungen entweder fortdauernde sind
und in den Staatshaushaltsetats regelmissig wiederkehren wie
die Zuschiisse fiir Bischéfe und Domkapital, Pfarrgeistliche
usw. oder als einmalige ausserordentliche Staats:zuschiisse
(fir Kirchenbauten usw.) bewilligt werden. Die Ansicht, als
ob es sich bei all’ diesen Zahlungen lediglich um Geschenke
des Staates an die Kirchen, also um ungerechtfertigte, will-
kiirliche Leistungen handle, bedarf insofern der Korrektur, als
sich diese Verbindlichkeiten in den meisten Staaten als Gegen-
leistungen, als Aquivalent darstellen dafiir, dass sich der Staat
in fritherer Zeit, besonders durch umfangreiche Sdkularisationen
zu Anfang des 19. Jahrhunderts, Kirchengut angeeignet hat.
Vielumstritten ist gegenwdrtig nun die Frage, ob der Staat

deutschen Dichterhain, als Blendwerk das Phrasenfeuer, womit die Dich-
terlinge die Leiber und die Seelen ihrer Menschenbriider fiir ihren eigenen
nichtigen Tagesruhm verhandeln.

Borngriber aber hielt sich von dem Marktgeschrei ferne. Ihn lockte
nicht der Gold- und Sternenregen, der den literarischen Helfershelfern
dieses Kriegs in die gierigen Hédnde fillt, er liess sich nicht blenden von
dem Schimmer der Orden und Kreuze, ihm winkte kein klingender Lohn,
und er wandte sich ab von den Feldern der Ehre, die ihm als Felder der
Schande, als Felder der Menschenschindung erschienen.

Wenn die Menschheit diesem Kriege Eines zu danken hat, so ist es
dies, dass er eine reinliche Scheidung gebracht hat zwischen jenen, die
aus einem iibervollen Herzensreichtum ihr Bestes ihrem Volke geben und
jenen, die bloss flir den Verleger, bloss fiir ein kaufkréftiges Publikum,
bloss fiir ihre eigene Tasche schreiben.

Es wire Borngriber mit der Ueberfiille seines Talentes, mit seiner
grossen psychologischen Fédhigkeit, sich in jedes Seelenproblem einzufiihlen,
mit seiner gewaltigen Darstellungskraft ein Leichtes gewesen, ein gerne
und viel gelesener Tagesschriftsteller zu sein. Als Kriegsberichterstatter
hitte er schauerlich-schone Schilderungen des Hollenbrodems entwerfen,
mit Hurrah und Hussah gegen ,windigé Franzosen, baumlange Engldnder,
plumpe Kosaken und verschlagene Ruménen“ loshetzen mogen, und alle
Skalen riihrseliger Sentimentalitit, alle Register missbrauchter Begeisterung
aufziehen diirfen. Er hitte das Volk zum Durchhalten ermuntern und zu
Kriegsanleihen bereden diirfen, er wire im Grossen Hauptquartier zur
Mittagstafel zugezogen worden, wére in Extraziigen gereist und hitte
durch das Teleskop auf das Schlachtfeld geblickt. Im Ernste gesprochen:
wir, die wir Borngribers herrliche Diktion kennen, wir wissen es, dass
seine Kriegsberichte auch literarischen Wert gehabt hitten!

Und wie hifte er Ehren und Auszeichnungen eingeheimst, wie wire
er als Stiitze der Nation gefeiert worden; wie hitte nun bei seinem
vorzeitigen Verscheiden der deutsche Bldtterwald von seinem Ruhme
gerauscht!
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sich auf die frither rechtlich festgesetzten Beitrdge beschrinken
darf oder ob er verpilichtet ist, fortlaufend fiir die heutzutage
stark angewachsenen finanziellen Anspriiche der Kirche aui-
zukommen. -Sofern dieser Rechtsanspruch von extremen katho-
lischen Kirchenrechtlern und Politikern erhoben wird, werden
sich die Regierungen mehr und mehr gezwungen sehen, eine
reinliche finanzielle Auseinandersetzung, eine formliche finan-
zielle Trennung zwischen Staat und Kirche herbeizufithren. —
b) Die Staatshilfe in der Form des brachium saeculare besteht
in der Zwangsvollstreckung kirchlicher Verfilgungen durch
staatliche Mittel und Organe. Der Staat setzt also mit seiner
Gewalt gewisse rechtmissige kirchliche Akte durch, wenn die
Kirche mit ihren eigenen Mitteln nicht auskommt. Die ge-
setzlich geordneten Hauptanwendungsfille dieser Staatshilfe
sind gegenwirtig die Beitreibung kirchlicher Abgaben mittels
des staatlichen Verwaltungszwanges und der staatliche Voll-
zug kirchlicher Disziplinarurteile gegen Geistliche.

3. Die Beriicksichtigung des Kirchenwesens im ¢ffentlichen
Leben tritt in zwei Richtungen hervor:

a) In staatlicher Unterstittzung der religiosen Wirlsam-
keit der Kirche. Dahin gehoren die staatlichen Ordnungen
‘iber die kirchliche Sonn- und Festtagsfeier, gesetzliche Be-
stimmungen iiber die Sonntagsruhe, staatliche Hilfeleistungen
und Riicksichten hinsichtlich der Seelsorge (Handhabung des
Beicht- und BuBsakraments), der Konfirmation und 6ffentlichen
Sittenpolizei etc. :

b) In Eirehlicher Beteiligung an gewissen Aufgaben der
staatlichen Tétigkeit. In dieser Hinsicht verdienen Erwahnung
die Heranziehung der Kirche zu einzelnen staatlichen Feier-
lichkeiten, die stidndige Gottesdiensteinrichtung in Kranken-
hdusern und Strafanstalten, die Einrichtung der Militarseel-
sorge, die weitgehende Beteiligung der Kirche auf dem Gebiete
des staatlichen Unterrichtswesens, in einzelnen Staaten auch
die parlamentarische Vertretung der katholischen und evange-
lischen Kirche. , _

4. Was die Sorge fir die Ausbildung der Geistlichen

Doch nichts von alledem! Borngriber war echt und wahr. Nicht
einen Augenblick des Bedenkens kostete es ihn, der Friedensidee, welche
er in seinem ,Weltfriedensdrama® kiinstlerisch aufgebaut hatte, auch im
Leben treu zu bleiben. Nicht eine Sekunde des Schwankens oder Zogerns
gab es fiir ihn, als es galt, zwischen offizieller Vaterlandsliebe und auf-
richtigem Menschentume zu wihlen, und er hat der erstern abgesagt, um
dem letztern eine Standarte zu errichten.

»Er starb in der Fremde, und fremd war er uns geworden,* sagt das
»Berliner Tageblatt* von ihm; und wahrlich, kein hoheres Lob kann ihm
gespendet werden, als dass er jenen fremd geworden war, die in dem
blutigen Gegenwartsdrama die Hauptrolle spielen. Und dieses Lob aus
gegnerischem Munde erhdlt noch eine Verstirkung durch das Nachwort
einer andern Berliner Zeitung : ,In der Einsamkeit der Berge hing er seinen
Weltfriedensideen nach und war durch keine Wirklichkeit zu bekehren.

Nein, er war durch keine Wirklichkeit zu bekehren; diese grausame,
verlogene, verheuchelte, verwucherte Wirklichkeit, sie ward ihm zum Ab-
scheu, und sie blieb ihm ein Abscheu. Keine Tirade, keine Phrase, kein
Appell an sein Nationalgefiihl konnte die starke Stimme der Menschlichkeit
iiberténen, die ihn aus seinem Innern zum Festhalten an seiner Auffassung
rief. Kein Riickblick, keine Reue liess seinen Fuss auf dem selbstgewihlten
Wege wanken, auf einem Wege, der auch nicht frei war von den Dornen
und Steinen der Verkennung und Verketzerung.

Halten wir uns also an ihn, wenn wir in unserm Kampfe gegen den
Krieg schwach und mutlos werden wollen; halten wir uns an sein letztes
veroffentlichtes Vermichtnis, an den Aufruf, den er an einem Haager Ge-
denktage (18. Mai 1916) an die Volker und Fiihrer Europas gerichtet hat.
Nicht miide wurde er, diesen Aufruf immer und immer wieder vorzutragen,
und er scheute sich nicht, dies auf offener Strasse inmitten alles Volkes
zu tun, er, der in den Palisten der Michtigen und in den Salons der
»QGesellschaft* ein gerne gesehener Gast gewesen wire. Ihm aber, dem
echten Volksfreunde, ihm war das Volk in seiner Sonntagsfeierstunde
gerade gut genug, um ihm sein Befreiungsdrama als Sonntagsgeschenk zu
geben, freigebig, wie es nur ein ganz Grosser und ganz Guter tun kann.

Habe Dank, Otto Borngriber, fiir alle Schitze, die du uns gegeben;
wir wollen sie nach deinem Wunsche zum Gemeingute der ganzen

Menschheit machen, dein Andenken moge immer unter uns wohnen und
uns zum Segen sein! :

betrifft, so unterhielt der Staat bis anhin evangelisch und katho-
lisch-theologische Fakultiaten. Diese Regelung des geistlichen
Bildungswesens ist vor allem durch die Uberspannung kirch-
licher Anspriiche, wie sie besonders in der Forderung des Mo-
dernisten - Eides durch Pius X. zum Ausdruck gekommen, ins
Wanken geraten. Wenn auch die deutschen kathol. Theologie-
professoren vorldufig noch von der Leistung des Eides ent- -
bunden sind, so sollen doch zukiinftig nur noch Geistliche als
akademische Lehrer berufen werden; diese haben dann den
verlangten Eid schon geleistet, kommen also damit ins Amt.
Die katholische Fakultat, deren Dozenten so der wissenschaft-
lichen Selbstindigkeit und Freiheit beraubt und dafiir auf die
Dogmen der Kirche und auf die Ergebnisse des Vatikans ver- |
pflichtet sind, wird schwerlich noch ein organisches Glied der
Universitdt bleiben konnen. Dijes ist insofern bedauerlich, als
die Kirche so einen lediglich einseitigen, nach den extrem ultra-
montanen Anschauungen und mit denselben erfiillten Klerus
heranbildet und diesen zum prinzipiellen Gegner des modernen
Staates, in welchem er doch spater zu wirken hat, machen wird.

5. Den Kirchen ist tiberdies rechitlich, hinsichtlich der
Kirchenverfassung eine Sonderstellung eingerdumt: es sind
Landeskirchen d. h. diese Bekennerschaften sind organisiert
als gffentlich - rechtliche Korporationen. Sie sind aus dem
Gebiet des Privatrechts, dem die Sekten und freien Kirchen
angehoren, herausgehoben und ins Gebiet des offentlichen
Rechts gestellt. Daher gelten die Kirchenidmter als 6ffentliche
Amter; sie fallen, ebenso wie die staatlich anerkannten Organe
der Selbstverwaltung der Kirchgemeinden, unter den techni-
schen Begriff der Behdrde. Der Landeskirchen konnen im
Staate mehrere neben einander bestehen, katholische, evange-
lische usw. Erhalten so die Landeskirchen durch den offen-
kundigen Vorrang, der ihnen vor anderen Organisationen ein-
gerdumt wird, Gelegenheit zu besonderer Machtentfaltung im
Staate, so muss nun anderseits der Staat die Wirkungen seiner
Privilegierung fortlaufend kontrollieren; er muss Schutzmass-
regeln trefien, dass diese Macht ihre Schranken nicht {iber-
flutet. So steht dieser Vormachtstellung: (den ,privilegia favo-
rabjlia“) als Kehrseite die staatliche Aufsichtsiibung (die , privilegia

odiosa*“) gegeniiber, zu der wir im nachsten Artikel iibergehen.
(Fortsetzung folgt.) — -

Die Symbolik des Kreuzes.
(Fortsetzung und Schluss.)

Wenn mit Schriftzeichen noch am ehesten eine terminologische Ein-
deutigkeit erreichbar bleibt, so ist solches bei der Taubstummensprache -
und sonstigen Gebehrden und Mienen schon nicht mehr so sehr der Fall,
noch weniger aber bei Zeichen, welche durch nichtsprachliche und rithende
ph Dinge gesetzt sind, wie z. B. durch ein ph Kreuz. '

Einige Beispiele mogen das Gesagte erldutern. Ein' Wegweiser an
der Landstrasse ist ein physikalischer Hinweis auf die ndchste ph Ort-
schaft. -Die Menschen kennen den Sinn dieses Zeichens, die vorbeitrot-
tenden Zugtiere kennen ihn nicht; fiir sie ist die Peitsche oder Zuruf ein
verstdndliches ph Zeichen. Das ph Kreuz auf dem -christlichen Kirchturm
ist ein metatranszerdentaler Hinweis auf das religiose Heil in einem
metaphischen Himmel, jedoch nur fiir Gliubige, und z. B. fiir den frei-

religiosen ,deutschen Freidenker* wenigstens auf einen m Gott, fiir Juden,

Tiirken, Hetden ist es ein ideologisches Symbol der Ketzerei; fiir ,Schweizer
Freidenker“ ein ideologisches Symbol dogmatischer Geistessklaverei.
Nebenbei ist es fiir Gliubige ein physikalischer Hinweis auf das Marter-
holz Christi; wie auch noch ein formalitischer Hinweis auf die f Ideale
des Christentums. Das vedische Kreuzzeichen ist ein metatranszendentaler
Hinweis auf den m Feuergott Agni und ein physikalischer Hinweis auf
das Feuer. Das Grabkreuz kann in erster Linie als ein physikalisch-
psychologischer Hinweis auf den ehemaligen ph Kérper und die ehemalige
ps Seele des Verstorbenen aufgefasst werden, jedoch auch als ein meta-
transzendentaler Hinweis auf seine ,ewige“ m Seele, welche im m Himmel,
Holie oder Fegfeuer sich befinden soll. Das weisse Kreuz im roten'Feld
(Schweizer - Wappen) ist ein realistischer, physikalisch-psychologischer
Hinweis auf die schweizerische Eidgenossenschaft, zugleich ein formalisti-
scher Hinweis auf die (formalen) Ideale dieser Staatsform. Aehnlich so
das Rote Kreuz (Sanitat), das Blaue Kreuz (Alkohol-Abstinenz). Eine
Menge von weiteren Beispielen wire naheliegend.



	Dr. Otto Borngräber

